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KI-Einsatz durch den Verfassungsschutz  
nur unter Beachtung von Bürgerrechten und 
digitaler Souveränität

Keine allgegenwärtige Videoüberwachung

Schweigepflichten schützen

Keine Überwachung unbescholtener Bürger 
durch den Verfassungsschutz

Freiheit und Sicherheit wieder in Balance 
bringen
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Mehr zu 
Position Kompakt:

Liebe Leserin, lieber Leser,

die nordrhein-westfälischen FDP-Abgeordneten im Landtag und 
im Europäischen Parlament haben Verfassungsbeschwerde gegen 
zentrale Teile des neuen NRW-Verfassungsschutzgesetzes beim 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhoben. Der liberale 
Rechtsstaat muss Extremismus, Terrorismus und Spionage ent-
schlossen bekämpfen können. Aber er darf dabei seine eigenen 
freiheitlichen Grundlagen nicht preisgeben. 

Bürgerrechte zu verteidigen, gehört zur DNA der Freien Demo-
kraten – gerade dann, wenn neue technische Möglichkeiten den 
Staat zu immer weitergehender Überwachung verleiten. Deshalb 
ziehen wir vor das Bundesverfassungsgericht.

Im November 2025 haben CDU und Grüne im Landtag eine 
weitreichende Novelle des NRW-Verfassungsschutzgesetzes  
verabschiedet. Schon damals äußerten Expertinnen und Experten 
deutliche verfassungsrechtliche Zweifel. Unsere Verfassungsbe-
schwerde richtet sich gegen die folgenden Punkte:

Warum wir klagen:

1. Einsatz von KI durch den Verfassungsschutz

2. Zugriff auf Videoüberwachung

3. Schutz von Berufsgeheimnisträgern

4. Überwachung von KontaktpersonenZum ersten Mal wird dem Verfassungsschutz der Einsatz von 
KI erlaubt. Das bedeutet: präventive algorithmische Auswer-
tung von Daten ohne konkrete Gefahr, ohne hinreichende 
Kontrolle und ohne Richtervorbehalt. Durch dieses Gesetz 
könnte der Verfassungsschutz seine Akten sogar Unternehmen 
wie Palantir zur Verfügung stellen. Das ist ein ungeheurer  
Eingriff in die Bürgerrechte und auch hinsichtlich digitaler  
Souveränität absolut unverantwortlich. 

Der Verfassungsschutz bekommt Zugriff auf jede Videokamera 
im öffentlichen Raum: ob privat oder öffentlich, legal oder 
sogar illegal! Jede Bürgerin und jeder Bürger muss damit rechnen, 
jederzeit vom Verfassungsschutz per Video überwacht zu 
werden. Das schafft ein Klima des Generalverdachts, das nicht 
zu einer freiheitlichen Gesellschaft passt. Schwarz-Grün hat mit 
diesen Regelungen den Weg in den Überwachungsstaat  
geebnet.

Das Gesetz schränkt den Schutz der Vertraulichkeit des  
Gesprächs mit Berufsgeheimnisträgern (z. B. Anwälten, Geist-
lichen, Journalisten, Abgeordneten) ein. Wer sich einem Berufs-
geheimnisträger mit Schweigepflicht anvertraut, muss sich auf 
diese Vertraulichkeit verlassen können. Diese Selbstverständ-
lichkeit wollen wir mit unserer Verfassungsbeschwerde wieder-
herstellen.

Der Verfassungsschutz darf nicht nur Personen überwachen, die 
in verfassungsfeindlichen Bestrebungen engagiert sind – sondern 
auch ihre Kontaktpersonen. Dabei muss die Überwachung 
unbescholtener Bürger die absolute Ausnahme bleiben – durch 
das schwarz-grüne Gesetz wird sie aber nahezu uferlos möglich. 
Im liberalen Rechtsstaat muss klar sein: Wer sich nichts zuschul-
den kommen lässt, den lässt der Staat in Ruhe!


